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MD-1805-3/91 
Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Allgemeine Sozial
versicherungsgesetz geändert 
wird (50. Novelle zum Allgemei
nen Sozialversicherungsgesetz) ; 
Begutachtungsverfahren; 
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Wien, 23. August 1991 

Auf die Schreiben vom 2. und 16. Juli 1991 beehrt sich das 
Amt der Wiener Landesregierung/die aus der Beilage ersicht

liche Stellungnahme bekanntzugeben. 

Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

, 
Für den Landesamtsdirektor: 

Beilage 

\)' , , , 

tU1 ., 
" ' ,d-e-

\ 

\ 
I • 

Dr. flel.schl 
Magistratsvizedirektor 
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Grundsätzljches 

Beilage zu MD-1805-3/91 
vom 23. August 1991 

Nach dpn Erläuterungen bildpr dip Maßnahmen im Bereich der Kran

kenversicherung das Schwergewicht ces vor~jegenden Entwurfes. 

Ziel des Maßnahmenpak~tes in diespm BAre~ch ist die Schaffung von 

Rahmenbedingungen ffir ein modernes und leistungsfä~iges Gesund

h@itssystem lsiehA dip "FinHrziel1er Erl~uterungen·). Eine.dieser 

Maßn~hmen ist die Umwandlung der Hauskrarken~flege von einer 

freiwilligen Leistung in eine Pfl~cht]eistung dpr sozialen Kran

kenversicherung. Nach heute allgemeinpr Auffassung ist die Hau~

krankenpflege ~ine Maßnahme z~m Wohle aer Pati~nten (Vermeidting 

vor Krankenhausaufenthalten bzw~ Verkürzurg von Krankenhaus

aufenthalten), aber auch zur Entlastung der Akutspit~ler mit dem 

Ziel eines kostendämpfenden Effektes auf ~em Spitalssektor. 

Ein solcher Effekt ist aber bloß langfristig zu erwarten, wovon 

auch der Entwurf ausgeht. we~l eS zunächst eines Ausbaues der 

Hauskrankenpflege mit dem damit verhurdener erhöhten Mittelein

satz bedarf, bevor Entlastungseffekte im SpitalsbereiCh wirksam 

werden können. Auctl nach denl vorliegenaer Entwurf (siehe -Finan

ziplJe Erläuterungen", Seite 2) werder "ffirs erste keine finan

ziellen Entlastungen des Spjtalss~ktors erwartet-~ Gleichzeitig 

geht der Entwurf von dpr Maxime aus, aaß es ·Ooppelbelastungen 

der sozialen Krankenv~rsieherung aurer Aushau der Hauskranken

pflege einerseits und ·Spitalsfinanzjeruns andererseits zu vermeiden 

gilt". Diese Sicht mag aus dem Blickwinkel der Krankenversiche

rungsträger riChtig sein. weil siR Le~sturgen nur nach Maßgabe 

der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel Arbringen können, als 

Aussage des Bundes. dessen VArpflic~tung PS ist, fOr die finan

zielle Ausstattung der Krankenversicr.erurgsträger zu sorgen. 

wenn er zusätzliche lejstungen normiert. ist ein solcher\ Stand-

pu n k t j e d 0 c tl nie h t a k'Z e P tab e 1. 8 e z Li s: I ich a P. r P. r f 0 r der 1 ich e n 

fjnanziellen Ausstattung der KrankenversiCherungstriger (z.B. 
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durch eine Beitrags~rhöhungJ findMt s~rh j~ Entwurf jedoch kei

nerlei Regelung. Vielmehr geht der Entwurf davon aus. daß di~ 

Mittel für die Hauskrankeneflege lula$tE'~ d~r KrankE'nanstalten-

träger Zug um Zug aufzubrinpMn se'n werden. 

Wie ~us dE'n Verhandlungen zwischer Bure und Ländern über einp neu~ 

Vereinbarung ~ber die Krankenanstaltprfir~nzierung (KRAZAF) 

t'f?kannt ist. stphen den Kraf'lkpnv"'r:~(:tH~rungsträgern keinerlei 

finanzi&ll~ R~servpn zur Erhringurg zusä~z'icher Leistungen 

~er sozialen Krankenversichf?rung 7ur VerfGgu~g. DiA Erfüllung 

der Leistungspflicht im RahmMn aer Hau~krankenpflege durch die 

Krankenversicherungsträger k~nn da~er nur dur~h Einschränkung 

der ohnedie~ völlig unzuläng:icher Honor~erung von Spitalslei

stungen oder (und) durch unzureichend'" Abppltung dPT Kosten 

an jene Einrichtungen, die Hauskrankerpf'ege betreiben. e~folgen. 

o '!, E' Aussage in den "Finaniie!len Er7äuterungen" (Seite 1), wonach 

di~ soziale Krankenversicherung durch dieses Maßnahmenpaket fi

nanzielJe Vorleistungenerbr'ngt. ist be~ dieserSach- und 

Rechtslage nicht einsichtig. 

Schon aus'dieser finanziRlle~ Sjc~t heraus ist die Effizienz der 

einschlägigen Regelungen des Entwurfes in Fra~e zu stellen, weil 

eine Verstärkung der Leistungen auf dRm Gebiet der Hauskranken

pflege von der Bereitschaft und vor dRn MögliChkeiten der 

Krankenanstaltenträger und (oder) der TrägRr dRr Hauskrank~n-

,pflege (also in jedem Fall primär der Länd~r und Gemeinden), 

die dafür anfallenden Kosten zu tragRn, abhängig ist. 

Abgesehen davon enthalten dip konkrptpr Bestimmung~n des Entwur

fes noch derart einschränkende Regelunger. die die Zielsetzung 

einer Entlastung der Akutspitäler r~cht erwarten lassen. Darauf 

wird noch bei den einzelnen Besti~munge~ e'nzugehen sein. 
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'Zu ~@n einzelnen 8estlmmunaen 

Zu Art. I. Z 9 (§ 67 Abs. 61 

Nach der derzeit geltenden sowie ap~ rll.nm@hr vorges~h]agenen Fassun~ 

des § 67 Abs. 6 ASVG haften dle ir Z 1. 2 un~ 3 genannten Perso

nen. wenn ein :Betrieh auf sj~ übergpht, o~ne Rücksicht auf das 

dem B@triebsQbergang zugrunde liegende Rechtsgeschäft wie ein 

Erwerber gemäß Abs. 4. solangp si~ nic~t nachweisen, daß sie 

die 8eitragsschulden nicht kanntep bz~. trotz ihre~ Stellung im 

Betrieb des Vorg~ngers nich+ kenner konnten. 

In der Praxis ist es nun zu Auffassungsurterschieden darüber 

gekom~en, ob ein Erwerber eines Betriebes aus einer Konkursmasse 

nach § 67 Abs. 6 ASVG zur Haftung herangezogen werden kann. 

Seitens des Sozialv~rsicherungsträgers w~rd eine H~fturig nach § 67 

AbS. 6 ASVG auch im Falle eines Bp~ripbsprwerbes aus einer Kon

kursma~se bejaht. Dies m'it dpr Begrüneuns,. daß es beim Betriebs

erwerb gemäß § 67 Abs. 6 ASVG nicht auf ai@ Art des dem Be

triebssübergang zugrundeliegender Rpcrtsqesch~ftes ankomme. 

Demgegenüber besteht die Allffassung, daß i~ Falle eines Be

triebserw@rhes aus einer Konkursmasse eire Haftung gemäß § 67 

Abs. 6 ASVG nicht eintreten könne, wei.l der in dieser Bestimmung 

enthaltene Verweis auf § 67 Abs. 4 ASVG 4ndirekt auch einen Ver

weis auf § 67 Abs. 5 ASVG enthalte, da diese Bestimmung in engem 

Zusammenhang mit § 67 Abs. 4 ASVG stert un~ letztlich nur eine 

Ergänzung darstellt. 

Wohl wurde die Bestimmung des § 67 Abs. 6 ASVG vorgesehen, um die 

mißbräuchliche Umgehung der Erwerberhaftung zu verhindern. jedoch 

wärp zu bedenken, daß die in § 67 Abs. 6 ASVG genannien Perso

npn - wollte man eine Haftung dieser Ppr!onep auch bei Erwerb 

eines BRtriebes aus einer Konkurs~assp vorsehen - schlechter 

gestellt wären. ~ls hptriebs- oder familj~nfremde Personen, die 

einen Betrieh aus einer Konkursmasse erwerben. 
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Da die Rechtslage auch durcn die nunmehr vorgpsenenenBestim

mungen nicht ausreichend.geklärt pr5G~ejnt. wären eindeuiiger 

formutierte Bestimmungen wfins~hprswert. 

Zu I!o,rt. 11. Z·2 (§ 1,7 Z , - 41 

Im Prinzip ist die Ausweitung des Lpi!turgskataloges jm Rahmen 

der K r a n k e n ver sie her u n 9 dur c rAu f nah m e der Lei 5 t' u n. g:e n • Me d i z i n i -

sehe Maßnahmen" der Rehabilitatior ure ·Me~izinische Hauskranken

pflege" zu begrüßen. Hinsichtlich a~r ·me~izi~ischen R~habilit~

tio!"!" iS.t jedoch zu bemängelr'. d,aß ps sict' dabei um keine' 

Pflichtleistung der Krankenversicrerung handelt. 

Problematisch und abzulehnen ist allerdings der Begriff der 

"medizinisrhen Hauskrankenpflege". Der Entwurf enthält keine 

Definition dieses Be~riffes. Die Erläuterungen hiezu (siehe 

Seite 22). wonach diese Leistung 'mAd~zirisch bedingt sein muß". 

werden dem wahren Begriffsinhalt. wie er sich aus § 151 des 

Entwurfes ergibt. nicht gerp(:ht. In Wa~r~e~t ist nämlich nicht 

nur da~ Vorliegen des Versicherungsfa" les der Krankheit Bedingung 

(im Sinne von Voraussetzung) der Gewärrungvon Hauskrankenpflege 

(abpr dann uneingeschränkt]. sondern ergibt sich aus § 151 des 

Entwurfes. daß auch bloß ein ganz bestimmter Teil der Hauskran

kenpf~ege unter die Leistungspflj~ht ~er Krankenversicherung 

fillt; siehe hiezu die AusfOhrunger zu § 151 des Entwurfe~. 

ZI; ",rt. II. Z<:I (9135 Abs. 11 

In den Erliiuterungen zu diese-r Best:mmuns- (S 21) wird festge

stellt. daß der ärztlich~~ H~lf~ runmphr ,auch eine auf Grund 

~r7tJich~r Vprs~hrejbung erforderlt~h~ Bphandlung durch Psycho

th~r~peuten bzw. Gesundhpitspsychologpn oder klinische Psycholo

gen glei~hgestel1t werden 5011. 
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Im lext des § 135 des Gesetzpntwurfes ist die ärztlichp Ver

sChreibung bei Psy~hotherapeuten !Z 3) bl~. Psychologen (Z 21 

nicht enthalten. Es findet S~~h IMd~glich ~r Z (b@i den medlzi-

nisch-technischen Di~nstpn) ein H·nw~~s auf dip ärztlich~ Ver-

sChreibung. Nach den Erläut~rungp~ j~t dipse Rechtslage:ab~r 

nicht gewollt. Es wird angeregt. dips~ Bpstimmung nochma1~ zu 

überarheiten. " 

Weiters erscheint die schon hisher 1f1 dl.eseT GesetzesstEdle-

enthaltene Einschränkung auf Personen, dje nach de~ jeweilig~n 
, . 

berufsrechtlichen Vorschriftpn ·zLlr freiborLlflichen Ausübung" 
.. ",.';:',;. ~ ' .. 

der hier, genannten Dienste bpre~htjgt sind. nicht verstähdl~c~. 

Eine physikotherapeutische Bp.hand1 ung durch diplomier'te'\~~sisten-' 
tEHl für physikallsche Mediztr im Rahmen 'einer Einrichf~'~~im·;~.~.~" .. 

. . ,'," ~_ . " ~.' .:~;-.·'~o;-

Sinne des § 52 Abs. Krankenpf.legegesetz (z.B. eines ;.gemein-;"':; 
~ - \.-f.; " _~ ';.-._. 

nützigen Vereines) wäre nach dieser Gesetzesstelle zwar~~lässig~: 

als Leist~ng der Krankenbehandlung für die sozialeKrank~nvers~~ 

cherung aber nur anerkannt. wenn die behandelnde Person zwar 

als Angestellte des Vereines tätig wi~d, aber gleichzeitige die 

Formalvoraussetzung des Rechtes zur freiberuflich~~ Beruf~aus~ 

übung (§ 52 Abs. 4 des Krankenpflegegesetzes) erfüllt~ Eine 

solche Regelung kann nicht als sinnvoll bezeichnet werden. 
"-,;' ~. 

Zu Art, II. Z 17 (§ 151) 

" 

Nach dieser Gesetzesbestjmmung soil medizjnische Hauskranken

pflege (besser wäre "Hauskrankenpflege auf medizinische Anord

nung) ausschließlich von diplomiertem Pflegepersonal nach § 23 

Krankenpflegegesetz geleistet werden. Diese Regelung öbersieht. 

daß mit der Novelle 8G81.Nr, 449/1990 zum Krankenpflegegesetz 

" 

',' 

das neue Berufsbild des Pflegehelfers geschaffen wurde, zu dessen 

Aufgahen es nach § 52 Abs. 6 Krankenpflegegesetz unter anderem 

gehören soll. im Rahmen von Instjtutioner tätjg zu sein. die 

HaUSkrankenpflege anbiete~, 

~ 

8/SN-61/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 7 von 13

www.parlament.gv.at



Auf Grund dieser Rechtslage wird dp"nopnc ~~oprea~. § 151 des 

Entwurfes dahing@hend abzuänoprn. c~B au~r Pflegehelfer Iselbs+-

verstindlich unter 8eachtung des ~rtspre~hendpn Berufsbildes) 

in d~r medizinischen HauskrankenDf~ppp eingesetzt werden könner. 

AuS der derzeitigen Fassung dies@r 8p~timmurg muB aber auch 

geschlossen w~rderl. daß der Begriff ·mad~zinische Hauskranken-

pflege" als Einschränkung der le~?tu"gspfJtcht der Krankenversi

cherung zu verstehen ist. Nach Abs. 2 cieser Gesetzesstelle 

werden darunter offenbar nur jene Leistu~gen verst~nden, die 

durch diplomierte Krankenschwesterr bzw .. Krankenpfleger (i 23 

!ies Krankenpflegegesetzes) erbracht werden. 

Damit soll - wenngleich spra~hlicn ni~~t ganz geglückt - wohl , 
7um Ausdruc~ gebracht werden, daß nur die diesem Personenkrels 

vorbehHltenen Tätigkeiten zum Leistungsumfang der Krankenve~

sicherung gehören. 

Es ist nicht einsichtig, daß der BLIndesgesetzgeber eine qualifi

zierte Ausbildung für Pflegehelfer vorschreibt. um eine qualita

tiv ~nsprechende Betreuung im Rahmer> aer Hauskr~nken-

pflege zu ermöglichen, wenn ein Jahr später d1.e Leistungen dieses 

Personenkreises nach dem vorliegenaen Gesetzesentwurf für die 

Krankenversicherung nur dann als Leistung der Hauskrankenpflege 

gelten sollen. wenn diese für den Pflegehelfer zulässigen Lei

stungen vop diplomiertem Pflegepersonal erbracht werden. 

Es ist daher anzunehmen, daß in Wa~rhett durch Abs. 2 di~ser 

Bestimmung des Entwurfes einp Leistungseinschränkung auf die dem 

diplomierten Krankenpflegepersona: vorbehaltenen Tätigkeiten zum 

Ausdruck gebracht werden soll. Eine cterart 4 ge Beschränkung wäre 

aus den vorgenannten Gründen sacrlicr nicrt gerechtfertig. Diese 

Beschtänkung steht aber auc~ im Gpgersatz zu cen zwischen Bund 

und Ländern jm Zuge der Verhandlurgen über eine Art. 15a B-VG

Vpr~inbarlJng ÜbPf dip Krank~nanstalterfinanZlerung getroffenen 

Vereinbarungen. Als Voraussetzung für das Zustandekommen einer 

solchen Art. 15~ 8-VG-Verejrbarurg fOr das Jahr 1991 wurde'ein 
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Maßnahmpnp~ket fOr die Zeit ab 1 .. 1992 bA;ch]o5sen. welches 

untAr Punkt 3 folgendes vorsieht: 

"DarOberhinaus hat die Sozia'v~rsinh~rung Vorsorg~ für ~ine 

flichpn(ieckende Hauskrankenpfl~gp a:s PfJ~chtleistung zutreffen. 

Darunter sind Pflegeleistungpn i~ jAnem Umfang zu verst~hen. 

wie sit: 'in Krankenhäusern arlfaller ... 

Wohl hat dazu der Hauptverb::!r'd (jer österreichischen Soz.ialver-

sicherungsträger den Standpunkt vArtrAte~. daß mit ~en. L~i~tungen 

für die Hauskrankenpflege nur die med'zi~isch indizierten Kosten 

abgegolten werden sollen. djeser Allffassung hjt sich aber_djr 
: 

Bund nicht angeschlossen. . >" , .,-"_1' 
.J" 

!:.: ... ,'-

.-: j, ~ -~ ';"" ::. ~~;:< 

Es ist keine Frage. daß Pflegeleistungen in dem in Krankenhä:4~ern 
anfallenden Umfang weit Ober den im vorliegenden Geset~~~e~t~ur~ 

vorgesehenen Umfang hinausgehen. Wenn der Bund nun einseitig. 

von diesem Übereinkommen mit. den LändArn abgeht. dann. ist ~uc~ 

eine Lösung der Krankenanstaltenfinanzierung für die Jahre 

1991 ff in Frage gestellt. 

Nicht akzeptabel ist auch die in Abs. 4 normiert~ zeitliche 

Beschränkung der Leistungspf!icht auf die Dauer von längitens 

vier Wochen. Gemeint ist hier offersicht~ich pro Versicherungs

fall der Krankheit. Aus ärztlicher Sicht muß diese Grenze wohl. 

als willkOrlich angesehen werden. Ir den Erläuterungen (Seite 

23J heißt es zwar, daß die Höchstdauer von einem Monat (auf diese 

Divergenz darf hingewiesen WArden) über Antrag jeweils um einen 

weiteren Monat verlängert werden kann; d~ese Auffassung find~t 

ab~r im Gesetzestext d~s Entwurfes ke~nen normativen Nieder-

schlag. In Anlehnung an die pinSChlägige Judikatur des Verwal

"':llngsgE"richtshofes sind daher solche Aussagen 1n den Erläute

rungen nicht relevant. Es ist dahpr n~ch der eindeutigen Formu

:.ierung des § 151 Abs. 4 des =ntwurfe~; davon auszugehen. daß die 

hinsichtlich Leistungsumfang OhnediAS eingeschränkten Leistungen 

dUGh zeitlich absolut limitjprt sird. Dadurch wird die Effizienz 

der' Hauskrankenpflege in Richtung der Zielsetzung einer Entla-
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stung der Akutkrankenanstaltpnzus~tz' ich in Frage gestellt. 

'7u Art. IV. Z 3 lit. b (9227 Abs. "') neul 

Dip Ausnahmebestlmmung des § 227 Ab~. 5 lneul erscheint nicht 

nöti~, da die angegebenen Z~iten. für die aus Anlaß d~rAufnahme 

in das pensionsversicherungsfreie Dierstverhältnis vom Dienstneh

mpr an den Dienstgeber ein besoncpreT Persj~nsbeitrag geleistet 

worden ist, sofern für diese Zeiter ein Überweisungsbetr~g nach 

§ 311 ASVG geleistet worden ~st, keine Ersatzzeite~ im Sinne 

.de~ § 227 ASVG, sondern Beitr~gszejter nach § 225 ASVG sind. 

Zu Art. IV. Z 10 (§ 253 a Abs. 1 Z 41 

Hier sollte es offensichtlich in den Erläuterungen in de~~ierten 
. ''!'-~' Jo" " •• ~ 

Zeile ·Kündigungsentschädigung" statt 

Sen. 

ZLt Art. IV. Z 16 (§ 313) 

"Kinderentschidigung- hei-

---t/. 

Hier wird auf ein geringfügiges Redaktio~sversehen hingewiesen. 

In der sechsten Zeile des § 313 hat es statt "dem aus Anlaß

richtig .~ aus AnlaS" zu heiSen. 

Zu Art. V, Z 1 (9 324) 

Durch diese Bestimmung des Entwurfes wird die Legalzession zugun

sten der Träger der Sozialhilfe in jenen Fällen beseitigt. in 

denen der Pensionsberechtigte für einen unterhaltsberechtigten 

Ehegatten, dessen Nettoeinkommen den Richtsatz für die Aus

gleichszulage nicht erreicht, zu sorgen hat. Es ist nicht einzu

sehen, daS der Anspruchsübergang auf der Träger der Sozialhilfe 

zur Gänzp entfällt, wenn das Nettoeinkommen des unterhaltsberech

tigten Ehegatten mehr oder wpniger geringf~gig unter dem erwähn

t@n Richtsatz bleibt. Sirlnvollpr wärp es, die 50 I de. Pensions

~nspruches (dje g~~ndsätzlich von der Zp$s~on erfaSt sind) um 

jenen Bptrag zu kürzen, um den das Nettoeinkommen des Ehegat-
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ten den Richtsatz unterschreitet. 

Zu Art. V, Z 7 (§ 360 Abs. 3) 
, ~,~,:7 
;".-',,-., 

In § 360 Abs. 3 sollte die Wortfo'g~ "notwendig ist" im "inblick , . c, 
,.-: .: 

auf § 7 Abs. 2 Datenschutzgesetz .d.dzt.g.F. durch die verba 

legalia "eine ~esentliche Voraussetzurg bildet" ersetzt we~d~n. 
' .. :,,' 

Zu der in 'dieser Gesetzesnorm ebenfalls verankerten gesctzii~h~n 
E r m ä c h t i gun 9 zur Ein s ich t nah rn e l 0 a t e n a b fra 9 e) i r. • HJ 1 f s ver z e ich -

in Verb i ndung mi t e j ne r demon s t rat; ven Au f zäh lur;~.;::,ti::6n'nt e nissE'~. - .. -"." ~. .. >'. - ~,' -,"; 

im Lichte des Legalitätsprinzips p.mpfohlen we~den. eine·~'~()rmuli,e':" 
rung zu wählen. die eine ausreicr.erde>re Bestimmtheit 'e;~;;~_~$;:~:~~,,: 

1 i e ß e ·:flEI~~l~';; 
Zu Art. V. Z 1:3 (§ 4 1 2 ) . ,,: '".~ , 

Da es immer wieder vorkommt. daß Eirsprüche irrtDmlichdirekt 

angeregt:':'§ 41·2, beim Landeshauptmann eingebracht werden. 

Abs. letzter Satz in Anlehnung ar § 63 

wird 

AhS. 

"«', " ' . :> ~ 

5 AVG insofern 
.' 

abzuändern, als Einsprüche auch bpi der Behörde (Landeshauptma~n) 

eingebracht werden können. die Dbpr den Einspruch zu entscheiden 
.>.~::"'~ .;"('·l~ "~_:' 

hat. 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist daher zu sagen, daß cer vorliegende Entwurf jene 

Konsequenz vermissen läßt, die erforderlich wäre. um die·daran 

geknüpften Erwartungen zu erfOller. D4 e Normierung von zusätzli

rhe>n Leistungen der Krankenv@rsicherungsträger. die noch dazu 

hinsichtlich Umfang und Dauer au~ pi" ungenügendes Minimum redU

ziert werden. ohne> Vorsorge fOr die dafGr erforderlichen Mittel 

(z.8. durch eine offensichtlich dringend notwendige ~r~öhung der 

Beiträge) zu treffe>n. muß zum Sc~pit~rn der damit verbundenen 

Zielvorstellunge>n fQhr~n. Der Entwurf ger.t offensichtlich von der 

Erwartung aus. daß eine ErfO~lung auf Kosten anderer, nämlich der 

Krankenanstaltenträger und (oder) der Tr~ger der Hauskranken-
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pflege. erfolgt. Da die hier angesprochenpr Träger. vorwjegend 

Länder und Gemeinden. bereits jetzt weit Ober G@bühr belastet 

sind. muß der Entwurf zumindpst hinsicht]j~~ der Regelungen 

in der Krankenversicherung abgele~rt weroen. zuma] damit auch 

eine Einigung Ober die Krank~nansta'tpnf!narzjerun9 in Frage 

gestellt wird. 

Auch der Hinweis auf Seite 7 der 'Finanz~e'len Erläuterungen", 

wonach die mit dem Entwurf verbundener Mehrkosten im Bereich 

der sozialen Krankenversich~rung nur durch ein Anheben der Bei

tragssätie finanzi~rt werden könn~n. kann ,nicht befriedigen~ weil 

damit nicht gewährleistet ist, daß die für die Leistungsauswei

tung erforderlichen Mitt.el auch t~tsächljch bereitsteWen. 

._-.;~ 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen. daß die Kostenschätzungen : 

fOr die Leistungen der Punkte. 1- 3 äußerst fraglich erSCheinen; 

zumal ~uch aus den Erläuterungen nicht erkennbar ist, auf welchen 

annehmbaren Grundlage~ sie beruhen. 

Bezeichnend fOr die dem Entwurf innewohnende Tendenz der 

Lastenabschiebung ist der Hinweis auf Seite 2 letzter Absatz der 

"Finanziellen Erläuterungen". Die hier angesprochenen Jahresaus

gleichszahlungen sind das ohnedies unzureich.nde Äquivalent 

dafOr, daß sich die Steigerung der Pflegegebührenersätze bloß 

an der EntwiCklung der Beitragseinnahmen der Kr~nkenversiche

rungstriger und nicht an den (wesentlich höheren) Spitalskosten

steigerungen orientiert. Durch die Hauskrankenpflege - selbst in 

effizienter Form - können daher diese Jahresausgleichszahlungen 

nicht entfallen. es sei denn, daß auch die Begrenzung der Er

höhung der PflegegebDhrenersätze entfällt. 

Unabhängig von der vorgeschlagenen Änderung d~s ASVG sieht sich 

-das Amt der Wjener Landesregierung veranlaßt, an die von den 

Ländern wiederholt vorgebrachte Forderung nach einer Mitwirkungs

möglichkeit der Länder bej der Sc~affung von Kassenplanstellen 

fQr Ärzte (§§ 341 ff ASVG) zu erjrnerr. Es ist nicht einzusehen. 

daß nur ~ine Standesvertretung und die SozialversiCherungsträger 
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Ghpr die Vergab p von ärztlicnpn Plarstp1 1 pn pntscheiden. dpn 

'Ländern ein Mitspracherecht auf dIpsem wjr~ti9pn Sektor der 

Gesundheitsversorgung der Bevölkerung abpr wp~tprhin verwehrt 

blpiben 5011_ 
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